
Industrie- und Handelskammer Limburg
Geschäftsbereich Aus- und Weiterbildung
- Abschlussprüfungen -
Walderdorffstr. 7
65549 Limburg

Antrag auf vorzeitige Zulassung zur Abschlussprüfung
gemäß § 45 Abs. 1, Berufsbildungsgesetz (BBiG)

Prüfungstermin: Sommer/Winter      

Prüfungsbewerber: Ausbildungsbetrieb:
Name, Vorname:
     

Firma:
     

Straße und Hausnummer:
     

Straße und Hausnummer:
     

PLZ und Ort:
     

PLZ und Ort:
     

Geburtsdatum und –ort:
     

Ausbilder:
     

Telefon/Handy
     

Telefon/Handy
     

E-Mail:
     

E-Mail:
     

Bitte stellen Sie Ihre Erreichbarkeit während des Prüfungsprozesses sicher.

Ausbildungsberuf mit Fachrichtung:
     
Ausbildungszeit lt. Berufsausbildungsvertrag (von-bis):
     

Zeugnisdruck:  englisch (Standard)  französisch
 Aufnahme der Berufsschulnote in das IHK-Zeugnis

 Der Ausbildungsbetrieb erbittet Informationen über die erzielten Prüfungsergebnisse

 Im Rahmen der Abschlussprüfung müssen körperlich, geistige oder seelische Behinderungen des/der Antragsteller/in 
berücksichtigt werden (wenn erforderlich, bitte ankreuzen).

Die Unterzeichner/innen sind damit einverstanden, dass im Rahmen der IHK-, Landes- und Bundesbestenehrung, sofern ein 
entsprechendes Ergebnis erzielt wird, der Vor- und Zuname des/der Antragstellers/in, der Ausbildungsberuf und der Name des 
Ausbildungsbetriebes öffentlich genannt und bekannt gemacht werden dürfen. Mit der dafür erforderlichen Datenübermittlung 
sind wir einverstanden (wenn unerwünscht, bitte streichen).

Der Ausbildende bestätigt mit seiner Unterschrift, dass der/die Antragsteller/in den vorgeschriebenden Ausbildungsnachweis 
ordnungsgemäß geführt hat und die Ausbildungszeit bisher ohne größere Unterbrechung zurückgelegt hat.

Wir bestätigen die Richtigkeit dieser Prüfungsanmeldung:

     

Ort, Datum Unterschrift des Ausbildenden Unterschrift Antragssteller/in
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Anmeldeschluss:

Sommer: 15. Februar
Winter: 01. September



1. Stellungnahme des Ausbildenden (unbedingt erforderlich)

Der Antrag auf vorzeitige Zulassung wird vom 
Ausbildungsbetrieb befürwortet *

Damit wird bescheinigt,

1. dass dem Auszubildenden bis zur 
Abschlussprüfung die für das 
Erreichen des Ausbildungszieles 
wesentlichen Kenntnisse und 
Fertigkeiten vermittelt werden können, 
und

2. dass die Beherrschung der 
Kenntnisse und Fertigkeiten aufgrund 
der bisherigen Leistungen erwartet 
werden kann.

Der Antrag auf vorzeitige Zulassung wird vom 
Ausbildungsbetrieb nicht befürwortet *

Begründung:
     

* Nichtzutreffendes streichen

     

Ort, Datum Unterschrift des Ausbildenden

2. Berufsschulzeugnis (unbedingt erforderlich)

 Eine Kopie des letzten Berufsschulzeugnisses (Vorder- und Rückseite) ist beigefügt
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Wichtiger Hinweis!

Vorzeitige Zulassung zur Abschlussprüfung
gemäß §45 BBiG

Ein Auszubildender kann nach Anhörung des Ausbildenden und der Berufsschule vor Ablauf 
seiner Ausbildungszeit zur Abschlussprüfung zugelassen werden, wenn seine Leistungen 
dies rechtfertigen

Die Zulassung zur Abschlussprüfung vor Ablauf der Ausbildungszeit ist gerechtfertigt, wenn

a) die bisherigen Leistungen des Auszubildenden im Ausbildungsbetrieb mit 
mindestens „gut“ beurteilt werden und der Ausbildende deshalb die Zulassung 
befürwortet,

und

b) die Leistungen des Auszubildenden in den Unterrichtsfächern / Lehrgängen / 
Lernfeldern der Berufsschule, die Gegenstand der Abschlussprüfung sind, im 
Durchschnitt mindestens mit „gut“ beurteilt werden.

Darüber hinaus muss die Berufsausbildung zum Zeitpunkt der angestrebten 
Prüfungsteilnahme abgeschlossen sein, d.h. dass die für den Beruf erforderlichen 
Kenntnisse und Fertigkeiten abschließend vermittelt sind.

Bitte reichen Sie den Antrag auf vorzeitige Zulassung spätestens für die

Sommerprüfung 15. Februar
Winterprüfung 01. September

bei uns ein.

Sofern die oben genannten Voraussetzungen erfüllt sind, erteilen wir Ihnen die vorzeitige 
Zulassung. Dieser Antrag gilt dann gleichzeitig auch als „Anmeldung zur Abschlussprüfung“. 
Sie erhalten rechtzeitig vor Prüfungsbeginn die Einladung zur Prüfung.

Ihre Ansprechpartner:

Industrie- und Handelskammer Limburg
Geschäftsbereich Aus- und Weiterbildung
- Abschlussprüfungen -
Walderdorffstr. 7
65549 Limburg

Kevin Schmidt 06431 – 210 154 k.schmidt@limburg.ihk.de
Alexander Lang 06431 – 210 155 a.lang@limburg.ihk.de
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